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Beschluss-Vorlage 2022/0251 zur Sitzung am 05.07.2022 
des PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  6 
 

öffentlich 

Betreff: Erläuterung zur Erstellung des Straßenbauprogramms 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto  
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2022  2022 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
Inhalt des städtischen Haushalts ist auch ein jährlich aufzustellendes Straßenbauprogramm. Als Grund-
lage dient eine Straßenzustandserfassung aus dem Jahre 2013 und eine daraus erarbeitete sog. Priori-
tätenliste (Liste sämtlicher Straßen, die aufgrund ihres schlechten bis sehr schlechten Ausbauzustands 
vorrangig zum Ausbau anstehen, unabhängig davon, ob eine Erschließungsbeitragsabrechnung mög-
lich ist). Eine erneute Straßenzustandserfassung ist für das Jahr 2023 geplant. 
Weitere Grundlagen sind Planungsüberlegungen aus der Stadtentwicklung, eine Verkehrsanalyse (Er-
gebnisse sind für Ende 2022 geplant) sowie aufgenommene Schäden der Straßenkontrolle in Zusam-
menarbeit mit dem Bauhof. 
Einflussfaktoren sind auch die Gesamthaushaltslage, die Personalkapazität im Sachgebiet Tiefbau, 
Abhängigkeiten von anderen z.B. auch privaten Baumaßnahmen, Bürgeranliegen, Wettbewerbsergeb-
nisse und Förderprogramme und andere Initiativen wie z.B. Runder Tisch Radverkehr oder Konzept zur 
Barrierefreiheit in Germering. Der Sachgebietsleiter Holger Duwe wird das Straßenbauprogramm erläu-
tern und für Fragen zur Verfügung stehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Erläuterung des Straßenbauprogramms 2022 wird zur Kenntnis genommen 
 
Zustimmung  

 

Duwe Holger    genehmigt OB 
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